
Bankverbindung:
Volksbank Kraichgau
56 666 605 (BLZ 672 922 00)
IBAN: DE37 6729 2200 0056 6666 05
BIC: GENODE61WIE

Sparkasse Kraichgau
21 011 987 (BLZ 663 500 36)
IBAN: DE58 6635 0036 0021 0119 87
BIC: BRUSDE66XXX

Sprechzeiten Rathaus:

Montag – Freitag
8.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag
14.30 – 17.30 Uhr
und nach Vereinbarung

Sprechzeiten BürgerBüro:

Montag – Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag

8.00 – 16.00 Uhr
8.00 – 18.00 Uhr
8.00 – 12.00 Uhr
9.00 – 12.00 Uhr

BEKANNTMACHUNG

zur Sitzung des Gemeinderates am Donnerstag, den 07.04.2022
in Bad Rappenau, Kurhaus

Beginn: 18:00 Uhr

TAGESORDNUNG

1. Mitteilungen und Verschiedenes

2. Anfragen der Bürger

3. Bekanntgabe von Beschlüssen aus nicht öffentlichen
Sitzungen des Gemeinderates und der beschließenden
Ausschüsse

4. RappSoDie – Das Bad Rappenauer Sole- und
Saunaparadies und Freibad
hier: Preisübersicht der RappSoDie; Erhöhung der

Saunagebühren zum 01.05.2022; Aufhebung der
bisherigen Parkgebührenverordnung für den Parkplatz
Rosentrittstraße (P2)

5. Radwegeverbindung Obergimpern - Untergimpern
1. Kenntnisnahme der Vorplanung
2. Vergabe von Ingenieurleistungen über die
Leistungsphasen 3 und 4

6. Bestellung von Karin Rogalski zur weiteren Standesbeamtin

7. 2. Änderung des Flächennutzungsplanes 2013/2014 für den
Verwaltungsraum Bad Rappenau– Kirchardt- Siegelsbach
hier: Vorstellung und Zustimmung zum Vorentwurf

und Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der
Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange

8. Bebauungsplan für das Mischgebiet „In der Au'' in
Bad Rappenau-Wollenberg
1. Zustimmung zur Abwägung der Stellungnahmen
aus den frühzeitigen Beteiligungen

2. Vorstellung und Zustimmung zum Entwurf
des Bebauungsplans „In der Au''

3. Zustimmung zur Durchführung der Offenlage
und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange



9. Bebauungsplan für das Gewerbegebiet „Berg Erweiterung''
in Bad Rappenau-Bonfeld
1. Zustimmung zum Vorentwurf
2. Zustimmung zur Durchführung der
frühzeitigen Beteiligungen

10. „Seegarten 1.Änderung'' in Bad Rappenau-Fürfeld
1. Bebauungsaufstellungsbeschluss für die
Wohnbebauung im Gebiet „Seegarten 1.Änderung“
in Bad Rappenau-Fürfeld

2. Veränderungssperre zum Aufstellungsbeschluss
für den Bebauungsplan „Seegarten 1.Änderung“ in
Bad Rappenau-Fürfeld nach § 2 Abs.1 BauGB.

11. Bebauungsaufstellungsbeschluss das Gebiet
„Brechloch 2.Änderung'' in Bad Rappenau-Bonfeld

12. Bebauungsaufstellungsbeschluss für die
Wohnbebauung im Gebiet „Klause 5.Änderung'' in
Bad Rappenau-Obergimpern

Hinweise:
Für die Sitzung gelten die Vorgaben der dann aktuellen Corona-Verordnung (derzeit: FFP2-
Maskenpflicht, kein Antigen- oder PCR- Testnachweis für Besucher*innen mehr notwendig).
Die Verordnung tritt allerdings mit Ablauf des 02. April 2022 außer Kraft. Bitte beachten Sie die
dann geltenden Regelungen.

Aufgrund der weiterhin angespannten Corona-Lage bitten wir alle Besucherinnen und
Besucher, auch zu ihrem eigenen Schutz, freiwillig weiterhin eine Maske beim Besuch der
Gemeinderatssitzung zu tragen. Auch wird gebeten, nach wie vor die allgemeinen Abstands-
und Hygieneregeln zu beachten, wie z.B. die Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5
Metern zu anderen Personen.

Bad Rappenau, den 06.04.2022

Frei
Oberbürgermeister


